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418. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat Frau Mag. Magdalena 
Bachmann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Adsorption properties of gold 
nanostructures on carburized tungsten" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet die Bevollmächtigte persönlich.  

O.Univ.-Prof. Dr. Erminald Bertel 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie 

419. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Herrn 
Univ.Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 

"Innovationsscheck Fa Mattro Automobilbau"  

"Baubiologische Containerentwicklung" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

Univ.Prof. Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard Lener 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

420. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Germanistik hat Herrn Ao.Univ.-Prof. Mag.Dr. 
Wolfgang Hackl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Topographie und Raum in 
der deutschen Sprache und Literatur (Stimulus 2011)" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

Univ.Prof. Dr. Stefan Neuhaus 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Germanistik 
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421. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 
Kommunikationsforschung hat Herrn Univ.Prof. Dr. Theo Hug bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich 
übertragenen Projektes "Media, Knowledge & Education: Cultures and Ethics of Sharing  
" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

Univ.Prof. Dr. Josef Christian Aigner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 
Kommunikationsforschung 

422. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Die Leiterin der Organisationseinheit FSP Alpiner Raum - Mensch und Umwelt hat Herrn Dr. 
Reinhard Lackner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Establishment of the 
European Platform of Education and Industry in Fish Management and the develop of a top level 
competence based international education: European Manager in Aquaculture and Sport Fishing" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

O.Univ.-Prof. Dr. Hannelore Weck-Hannemann 

Leiter der Organisationseinheit FSP Alpiner Raum - Mensch und Umwelt 

423. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Erziehungswissenschaft hat Herrn Dr. Bernd 
Lederer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Habilitationsschrift "Kompetenz oder 
Bildung?" Diskursanalyse jüngerer Konnotationsverschiebungen des Bildungsbegriffs" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

Ao.Univ.-Prof. Mag.Dr. Maria Wolf 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Erziehungswissenschaft 
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424. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Frau Mag.Mag.phil. Birgit Öhlinger 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Publikation des Kongresses "Heiligtümer und 
die Macht des Konsums"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich.  

Ao.Univ.-Prof. Dr. Walter Leitner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

425. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie hat 
Herrn Priv.-Doz. Dr. Simone Paganini bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"Einleitung in das Alte Testament" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich.  

o.Univ.Prof. Dr. Reinhard Meßner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie 

426. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Kurt Promberger bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich 
übertragenen Projektes "Wissenschaftliche Begleitung der Qualitätsbewertung mit dem Common 
Assessment Framework der Staatsanwaltschaft Innsbruck" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

O.Univ.-Prof. Dr. Hans Mühlbacher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus 
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427. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
 
Der Institutsleiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Nicolas Singewald bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Mouse lines selectively 
bred for high anxiety show enhanced cocaine preference" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

Univ.-Prof. Mag.Dr. Hermann Stuppner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

428. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Herrn 
Univ.Prof. Dipl.-Ing.Dr.techn. Wolfgang Streicher bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm als Projektleiter verantwortlich 
übertragenen Projekte  

"Optimierung alpiner Energiesysteme durch räumliche Energieplanungskonzepte und 
standardisierte Potential-Analyse-Verfahren"  

"Innovationsscheck 833551 Nahwärme Gleinstätten" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich.  

Univ.Prof. Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard Lener 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

429. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit FP Geschlechterforschung: Identitäten - Diskurse - 
Transformationen hat Frau Ao.Univ.-Prof. Mag.Dr. Maria Wolf bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich 
übertragenen Projektes "Cultures of Child-Care" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich.  

Univ.Prof. Mag.Dr. Erna Appelt 

Leiter der Organisationseinheit FP Geschlechterforschung: Identitäten - Diskurse - 
Transformationen 



- 454 - 

430. Kundmachung betreffend des gemäß § 7 (2) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
abzuhaltenden öffentlichen Vortrag im Habilitationsverfahren Dr. Frank 
WELZ aus dem Bereich des Habilitationsfaches „Soziologie“ und Ladung 
zur anschließenden Sitzung der Habilitationskommission 

 
Der gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren abzuhaltende öffentlich zugängliche 
Vortrag mit dem Habilitationswerber findet 

am Mittwoch, den 19. September 2012, 13.00 Uhr s.t. 
im Fakultätssitzungssaal der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, 
Universitätsstraße 15 (dritter Stock), 6020 Innsbruck 

statt. 
 

Der Habilitationswerber wird einen Vortrag mit dem Thema "Was ist soziologische Aufklärung? Die 
Soziologie vor der Geschichte"  halten. 

Gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren ist der Vortrag öffentlich zugänglich. 
 
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Habilitationswerber seine Vorstellungen über die inhaltliche 
Entwicklung des Habilitationsfaches darlegt. Der Bewerber hat das Recht, im Rahmen dieses 
Vortrages gegebenenfalls auf die vorliegenden Gutachten, welche vom 21.08.2012 – 1.09.2012 zur 
Einsichtnahme in der Fakultäten-Servicestelle Standort Karl-Rahner-Platz 3 aufliegen, einzugehen. 
 
Im Anschluss an den Vortrag und der Diskussion wird eine Sitzung der Habilitationskommission 
stattfinden, in welcher über den Beschluss zur Verleihung der Lehrbefugnis abzustimmen ist. 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Kommissionssitzung. 
 

Univ.-Prof. Dr. Max PREGLAU 

Vorsitzender der Habilitationskommission 

431. Erteilung der Lehrbefugnis 

 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Dr. Christian Gugl M.A. MSc (GIS)  
gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Römische Archäologie 
unter Einschluss der Provinzialrömischen Archäologie“ erteilt. 
 
 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

Rektor 
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432. Ausschreibung von Förderungsstipendien an der Universität Innsbruck  
für das Kalenderjahr 2012 

Förderungsstipendien dienen der Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von Studierenden 
ordentlicher Studien an Universitäten. Für eine Förderung vorgesehen sind Diplomarbeiten, 
Masterarbeiten und Dissertationen, die noch nicht abgeschlossen sind. Antragsberechtigt sind 
österreichische Staatsbürger/innen, Staatsbürger/innen aus einem EWR-Staat sowie  gleichgestellte 
Staatenlose (§§ 3 und 4 Studienförderungsgesetz). 

Hinweis:  Das Förderungsstipendium dient der Förderung von Einzelpersonen und nicht von 
Institutionen (Institute, Organisationseinheiten etc.). 

Bewerbungen sind innerhalb folgender Frist über das Studierendenportal LFU:online zu 
beantragen:   

  
14. Mai bis 01. Juni 2012  sowie 24. September bis 12. Oktober 2012 

  

Sollte eine Beantragung über LFU:online nicht möglich sein, können Sie Ihren Antrag persönlich 
(Antragsformular) in der Fakultäten Servicestelle, Innrain 52, Christoph-Probst-Platz, 1. Stock, Zi. 
1032, 6020 Innsbruck abgeben:  

I.  Allgemeine Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Förderungsstipendiums sind: 

 eine Bewerbung des/der Studierenden um ein Förderungsstipendium zur Durchführung einer 
nicht abgeschlossenen, wissenschaftlichen Arbeit samt einer Beschreibung der Arbeit, einer 
Kostenaufstellung und einem Finanzierungsplan; 

 die Vorlage mindestens eines Gutachtens eines/r im § 94 Abs. 2 UG 2002 genannten 
Universitätslehrers/in zur Kostenaufstellung und darüber, ob der/die Studierende aufgrund 
der bisherigen Studienleistungen und seiner/ihrer Vorschläge für die Durchführung der Arbeit 
voraussichtlich in der Lage sein wird, die Arbeit mit überdurchschnittlichem Erfolg 
durchzuführen; 

 die Einhaltung der Anspruchsdauer (§ 18 StudFG) unter Berücksichtigung allfälliger wichtiger 
Gründe (§ 19 StudFG); 

 die Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen. 
 

II. Besondere Voraussetzungen 

Fakultät für Architektur: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des Bachelorzeugnisses zur Förderung der Masterarbeit bzw. 
 Vorlage  des 2. Diplomprüfungszeugnisses oder des Masterzeugnisses zur Förderung der 

Dissertation. 

Fakultät für Bauingenieurwissenschaften: 

 Abschluss der 2. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des Zeugnisses über das Bachelorstudium zur Förderung der Masterarbeit bzw. 
 Vorlage des Zeugnisses über das Diplomstudium oder des Zeugnisses über 

das Masterstudium zur Förderung der Dissertation. 
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Fakultät für Bildungswissenschaften: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des Bachelorzeugnisses zur Förderung der Masterarbeit bzw. 
 Vorlage  des 2. Diplomprüfungszeugnisses oder des Masterzeugnisses zur Förderung der 

Dissertation. 

Fakultät für Biologie: 

 Für die Förderung der Diplomarbeit: 
Im Rahmen des Diplomstudiums Biologie ( C437, 2001W): Ein Notendurchschnitt von 2,0 im 
1. Diplomprüfungszeugnis und den danach abgelegten Prüfungen des 2. Studienabschnittes 
darf nicht überschritten werden  

 Für die Förderung der Masterarbeit: 
Im Rahmen der Masterstudien (C830, C831, C832, C833, C 834 2003W): Ein 
Notendurchschnitt von 2,0 im Bachelorzeugnis und in den abgelegten Prüfungen des 
Masterstudiums im Ausmaß von 40 SSt aus den Prüfungs- und Wahlfächern darf 
nicht überschritten werden    

 Für die Förderung der Masterarbeit: 
Im Rahmen der Masterstudien (C830, C831, C832, C833, C834 2008W): Ein 
Notendurchschnitt von 2,0 im Bachelorzeugnis und in den absolvierten Modulen des 
Masterstudiums im Ausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten darf nicht überschritten 
werden. 

 Für die Förderung der Dissertation: 
Im Rahmen des Doktoratstudiums (C091 2001W), PhD-Studium (C094 2009W): Ein 
Notendurchschnitt von 2,0 im 2. Diplomprüfungszeugnis bzw. im Masterzeugnis darf nicht 
überschritten werden. 

Fakultät für Chemie und Pharmazie: 

   Bereich Chemie: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des Bachelorzeugnisses zur Förderung der Masterarbeit bzw. 
 Vorlage des 2. Diplomprüfungszeugnisses oder des Masterzeugnisses zur Förderung 

der Dissertation. 

   Bereich Pharmazie: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des 3. Diplomprüfungszeugnisses zur Förderung der Dissertation. 

Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des Bachelorzeugnisses zur Förderung der Masterarbeit bzw. 
 Vorlage des 2. Diplomprüfungszeugnisses oder des Masterzeugnisses zur Förderung der 

Dissertation. 

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des Bachelorzeugnisses zur Förderung der Masterarbeit bzw. 
 Vorlage  des 2. Diplomprüfungszeugnisses oder des Masterzeugnisses zur Förderung der 

Dissertation. 

Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie: 

 Ein Notendurchschnitt von 1,7 im 1. Diplomprüfungszeugnis und den danach abgelegten 
Prüfungen des 2. Studienabschnittes zur Förderung der Diplomarbeit darf nicht überschritten 
werden bzw. 

 ein Notendurchschnitt von 1,7 im Bachelorzeugnis zur Förderung der Masterarbeit darf nicht 
überschritten werden bzw. 
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 ein Notendurchschnitt von 1,6 im 2. Diplomprüfungszeugnis bzw. im Masterzeugnis 
zur Förderung der Dissertation darf nicht überschritten werden. 

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 
 Vorlage des Bachelorzeugnisses zur Förderung der Masterarbeit bzw. 
 Vorlage des 2. Diplomprüfungszeugnisses oder des Masterzeugnisses zur Förderung der 

Dissertation. 

Philosophisch-Historische Fakultät: 

 Ein Notendurchschnitt von 2,0 im 1. Diplomprüfungszeugnis und den danach abgelegten 
Prüfungen des 2. Studienabschnittes zur Förderung der Diplomarbeit darf nicht überschritten 
werden bzw. 

 ein Notendurchschnitt von 2,0 im Bachelorzeugnis und den danach abgelegten Prüfungen 
des Masterstudiums zur Förderung der Masterarbeit darf nicht überschritten werden bzw. 

 ein Notendurchschnitt von 2,0 im 2. Diplomprüfungszeugnis bzw. Masterzeugnis sowie den 
danach abgelegten Prüfungen des Doktorats- bzw. PhD-Studiums zur Förderung der 
Dissertation darf nicht überschritten werden. 

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät: 

 Ein Notendurchschnitt von 2,0 im 1. Diplomprüfungszeugnis und den danach 
abgelegten Prüfungen des 2. Studienabschnittes zur Förderung der Diplomarbeit darf nicht 
überschritten werden bzw. 

 ein Notendurchschnitt von höchstens 2,0 im Bachelorzeugnis und den danach abgelegten 
Prüfungen des Masterstudiums zur Förderung der Masterarbeit darf nicht überschritten 
werden bzw. 

 ein Notendurchschnitt von höchstens 2,0 im 2. Diplomprüfungszeugnis bzw. Masterzeugnis 
sowie den danach abgelegten Prüfungen des Doktorats- bzw. PhD-Studiums zur Förderung 
der Dissertation darf nicht überschritten werden. 

Katholisch-Theologische Fakultät: 

 Abschluss der 1. Diplomprüfung (Notendurchschnitt von 2,0 darf nicht überschritten werden) 
zur Förderung der Diplomarbeit bzw. 

 Vorlage des Bachelorzeugnisses (Notendurchschnitt von 2,0 darf nicht überschritten werden) 
zur Förderung der Masterarbeit bzw. 

 Vorlage des 2. Diplomprüfungszeugnisses oder des Masterzeugnisse (Notendurchschnitt 
von 2,0 darf nicht überschritten werden) zur Förderung der Dissertation. 

Für folgende Fakultäten gelten die unter Punkt I genannten allgemeinen Voraussetzungen: 

 Fakultät für Volkswirtschaft  
 Fakultät für Betriebswirtschaft  
 Rechtswissenschaftliche Fakultät  

  

Weitere Informationen zur Vergabe von Förderungsstipendien erhalten Sie in der Fakultäten 
Servicestelle (fakultaetenservicestelle@uibk.ac.at); Telefon: +43 512 507-96002). 

 

o.Univ.-Prof. Dr. Roland Psenner 

Der Universitätsstudienleiter
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433. Ausschreibung von Leistungsstipendien an der Universität Innsbruck  
für das Studienjahr 2011/2012 

Gemäß § 57 (1) Studienförderungsgesetz (StudFG) dienen Leistungsstipendien an Universitäten zur 
Anerkennung hervorragender Studienleistungen. Antragsberechtigt sind österreichische 
Staatsbürger/innen, Staatsbürger/innen aus einem EWR-Staat sowie gleichgestellte  
Staatenlose. 
 
Bewerbungen sind innerhalb folgender Frist über das Studierendenportal LFU:online zu 
beantragen: 
 

10. September 2012 bis 12. Oktober 2012 
 

Sollte eine Beantragung über LFU:online nicht möglich sein, können Sie Ihren Antrag persönlich          
(Antragsformular) in der Fakultäten Servicestelle, Innrain 52, Christoph-Probst-Platz, 1. Stock, Zi. 
1032, 6020 Innsbruck abgeben: 
 
I. Allgemeine Voraussetzungen 

 die Einhaltung der Anspruchsdauer (§ 18 StudFG) des jeweiligen Studienabschnittes unter 
Berücksichtigung allfälliger wichtiger Gründe (§ 19 StudFG) 

 ein Notendurchschnitt der zur Beurteilung herangezogenen Prüfungen, Lehrveranstaltungen 
und wissenschaftlichen Arbeiten darf 2,0 nicht überschreiten 

 der Notendurchschnitt wird anhand der Einzelnoten berechnet. Gesamtnoten werden zur  

Berechnung nicht herangezogen 

 die Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen 

 Ablegung von Prüfungen in dem der Bewerbung vorausgegangenen Studienjahr im Umfang 
von einer Mindestanzahl von Semesterstunden bzw. ECTS-AP, die unter den besonderen 
Voraussetzungen bei den einzelnen Fakultäten spezifiziert sind. 

 

Hinweis: Alle Prüfungen, die innerhalb des 1. Oktobers 2011 und 30. Septembers 2012 im Rahmen 
des Studiums an der Universität Innsbruck bei einer Mitbelegung an der Medizinischen Universität 
abgelegt worden sind, können in LFU:online hochgeladen bzw. dem Antrag beigefügt werden. 

 
II. Besondere Voraussetzungen  
 
Fakultät für Architektur: 

- Nachweis von mindestens 50 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht 
überschritten werden.  

 
Fakultät für Bauingenieurwissenschaften: 

- Diplomstudium: Nachweis von mindestens 24 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt 
von 1,5 darf nicht überschritten werden. 

- Bachelor/Master: Nachweis von mindestens 42 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 
darf nicht überschritten werden. 

 
 
Fakultät für Betriebswirtschaft: 

- Diplomstudien/Bachelor: Nachweis von mindestens 52,5 ECTS-AP (7 Module á 7,5 ECTS-
AP) in dem der Bewerbung vorangegangenen Studienjahr. Ein Notendurchschnitt von 1,5 
darf nicht überschritten werden. 

- Master: Nachweis von mindestens 50 ECTS-AP in dem der Bewerbung vorangegangenen 
Studienjahr. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden. 
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Fakultät für Bildungswissenschaften: 

- Diplomstudium: Nachweis von mindestens 24 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt 
von 1,2 darf nicht überschritten werden. 

- Bachelor: Nachweis von mindestens 60 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf 
nicht überschritten werden. 

- Master: Nachweis von mindestens 40 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht 
überschritten werden. 

- Doktoratsstudium/PhD-Programm: Nachweis von mindestens 20 ECTS-AP. Ein 
Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden. Bestätigung des Betreuers 
über angemessene Fortschritte der Dissertation. 

 
Fakultät für Biologie: 

- Lehramtsstudium (2001W)/Bachelor (2003W): Nachweis von mindestens 34 
Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden. 

- Bachelor (2008W)/Master (2008W/2010W): Nachweis von mindestens 51 ECTS-AP. Ein 
Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden. 

- Doktor of Philosophy – Doktoratsstudium Biologie (2009W): Nachweis von mindestens 17 
ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden.  
Bestätigung des Betreuers über angemessene Fortschritte der Dissertation. 

 
Fakultät für Chemie und Pharmazie: 

- Diplomstudium: Nachweis von mindestens 30 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt 
von 1,5 darf nicht überschritten werden. 

- Bachelor/Master: Nachweis von mindestens 45 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 
darf nicht überschritten werden. 

 
Fakultät für Geo -und Atmosphärenwissenschaften: 

- Diplomstudium: Nachweis von mindestens 25 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt 
von 1,5 darf nicht überschritten werden. 

- Bachelor/Master: Nachweis von mindestens 54 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 
darf nicht überschritten werden. 
  

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik: 
- Nachweis von mindestens 45 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht 

überschritten werden. 
 
Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie: 

- Diplomstudium: Nachweis von mindestens 28 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt 
von 1,5 darf nicht überschritten werden. 

- Bachelor: Nachweis von mindestens 52 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf 
nicht überschritten werden. 

- Masterstudium: Nachweis von mindestens 50 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf 
nicht überschritten werden. 

 
 

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft: 
- Diplomstudium: Nachweis von mindestens 24 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt 

von 1,5 darf nicht überschritten werden. 
- Bachelor/Master: Nachweis von mindestens 50 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 

darf nicht überschritten werden. 
- Doctor of Philosophy (PhD) – Doktoratsstudium Psychologie (2009W) und Doctor of 

Philosophy (PhD) – Doktoratsstudium Sportwissenschaft (2009W): Nachweis von 
mindestens 20 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden. 
Bestätigung des Betreuers über sehr gute Fortschritte der Dissertation. 
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Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik: 

- Diplomstudien/Bachelor: Nachweis von mindestens 52,5 ECTS-AP (7 Module á 7,5 ECTS-
AP) in dem der Bewerbung vorangegangenen Studienjahr. Ein Notendurchschnitt von 1,5 
darf nicht überschritten werden. 

- Master: Nachweis von mindestens 50 ECTS-AP in dem der Bewerbung vorangegangenen 
Studienjahr. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden 

 
Katholisch-Theologische Fakultät: 

- Diplomstudium, Bachelor- bzw. Masterstudium, Lehramtsstudium (bis 2009W): Nachweis 
von mindestens 30 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht 
überschritten werden. 

- Diplomstudium, Bachelor- bzw. Masterstudium (ab 2009W): Nachweis von mindestens 60 
ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden. 

- Doktoratsstudium/PhD-Programm: Nachweis von mindestens 10 ECTS-AP. Ein 
Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden. Bestätigung des Betreuers 
über angemessene Fortschritte der Dissertation. 
 

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät: 
- Diplomstudium: Nachweis von mindestens 30 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt 

von 1,2 darf nicht überschritten werden. 
- Bachelor/Master: Nachweis von mindestens 60 ECTS-AP. Ein Notendurchschnitt von 1,2 

darf nicht überschritten werden. 
 
Philosophisch-Historische Fakultät: 

- Nachweis von mindestens 30 Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt von 1,2 darf nicht 
überschritten werden. 
 

Rechtswissenschaftliche Fakultät: 
- Diplomstudien: Nachweis von Prüfungen im Ausmaß von mindestens 20 

Semesterstunden. Ein Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden.  
- Doktoratsstudium: Nachweis von Prüfungen im Ausmaß von mindestens 14 ECTS-AP. Ein 

Notendurchschnitt von 1,5 darf nicht überschritten werden.  
 
Weitere Informationen zur Vergabe von Leistungsstipendien erhalten Sie in der Fakultäten  
Servicestelle (fakultaetenservicestelle@uibk.ac.at).Telefon: 0512/507- 96002. 
 
 

o.Univ.-Prof. Dr. Roland Psenner 

Der Universitätsstudienleiter 

434. Ausschreibung von Forschungsförderungsmitteln der Alpinen 
Forschungsstelle Obergurgl der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

I. 
 
Die Alpine Forschungsstelle Obergurgl schreibt eine Förderung zur Start- und 
Anbahnungsfinanzierung von intra- und interdisziplinären Forschungsprojekten aus. Dieses 
Forschungsförderungsprogramm dient der Ausweitung, Intensivierung und Schwerpunktsetzung der 
wissenschaftlichen Forschung an der Alpinen Forschungsstelle Obergurgl. Gefördert werden zwei 
künftige Projekte à 10.000 Euro, die an der Alpinen Forschungsstelle Obergurgl durchgeführt 
werden oder einen starken Bezug zu Obergurgl / dem inneren Ötztal aufweisen. Gefördert werden 
ein Projekt aus den naturwissenschaftlichen Disziplinen (Biologie; Geo- und 
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Atmosphärenwissenschaften; Mathematik, Informatik und Physik; Chemie und Pharmazie) und 
eines aus Disziplinen der übrigen Fakultäten.  
 
Antragsberechtigt sind alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und ProfessorInnen der Universität 
Innsbruck (UIBK).  
 
Der Ablauf der Vergabe sieht folgendes Antragsverfahren vor:  
 

1. Bis 15.10.2012 muss das Antragsformular mit beigefügter Projektbeschreibung abgegeben 
werden. 

2. Im Oktober / November 2012 findet eine externe Begutachtung statt. 
3. Im Dezember 2012 wird die Forschungsförderung an die zwei besten Projekte vergeben. 

II. 
 
Die Projektanträge sind bei der Alpinen Forschungsstelle Obergurgl, Sternwartestraße 15, 6020 
Innsbruck einzubringen, wobei das im Internet erhältliche Antragsformular zu verwenden ist. 
(http://www.uibk.ac.at/afo/foerderung/foerderung_formular_2012-fuer-pdf-3.pdf) 
 
Dabei sind unter anderem folgende Punkte zu behandeln: 
a) Vor- und Zuname der FörderungswerberInnen (einschließlich akad. Grad), E-Mail-

Adresse und Telefonnummer.  
 
b) Institute und Schwerpunkte (falls zutreffend), denen die FörderungswerberInnen 

angehören. 
 
c) Projektbezeichnung (Arbeitstitel). 
 
d) Nachvollziehbare Projektbeschreibung im Ausmaß von max. 6 Seiten 

(Forschungsidee, Zielsetzungen, Methodik, ProjektpartnerInnen, Zeithorizont, 
beantragte Fördersumme und Aufschlüsselung der Kosten) unter Bezugnahme 
auf eines der folgenden Ziele dieser Förderaktion:  
 Pilotstudien und Finanzierung der Antragsphase für größere Drittmittelprojekte  

mit Bezug zu Obergurgl / zum inneren Ötztal  
 Aufbau neuer Kooperationen innerhalb der Universität Innsbruck  
 Anbahnung internationaler Kooperationen, Gewinnung von 

KooperationspartnerInnen und internationale Bekanntmachung des 
Forschungsstandortes Obergurgl. 

 Kooperation von mehreren Disziplinen (verschiedenen Fakultäten bzw. 
Institutionen) 

 
III. 

 
Die Zuweisung einer Förderung ist mit folgenden Verpflichtungen verbunden: 
 
(1) Der Start des geförderten Projektes muss innerhalb eines halben Jahres nach 

Mittelzuweisung erfolgen, ansonsten ist die Subvention an die Alpine 
Forschungsstelle Obergurgl zurückzuerstatten. 

  
(2) Ein Endbericht (digital und in Papierform) über den Verlauf und die Ergebnisse 

des geförderten Projektes und eine detaillierte Endabrechnung ist bis zwei 
Monate nach dem im Antrag vermerktem Projektabschluss an die Alpine 
Forschungsstelle Obergurgl zu schicken. 

 
(3) Sachmittel, die mit dem gewährten Förderungsbetrag angekauft werden (Geräte, 

Bücher etc.), sind Eigentum der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Für 
Anschaffungen mit einem Einzelwert ab 150 € muss ein Anlagenerfassungsblatt  
gemeinsam mit der Rechnung an die Finanzabteilung übermittelt werden. 
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(4) Aus dem gewährten Förderungsbetrag sind nur Ausgaben zu tätigen, die den 

gesetzlichen Bestimmungen über die Verwendung von Universitätsmitteln folgen, 
wobei auf die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie die Übereinstimmung 
dieser Ausgaben mit bestehenden Vorschriften, insbesondere mit Vorschriften 
abgabenrechtlicher Art, zu achten ist.  

 
(5) Der / die Antragssteller/in verpflichtet sich, bei Publikationen, die aus dem Projekt 

hervorgehen, die Förderung durch die Universität Innsbruck und die Alpinen 
Forschungsstelle Obergurgl entsprechend zu erwähnen und die veröffentlichten 
Publikationen in digitaler Form der Alpine Forschungsstelle Obergurgl zu 
übermitteln. 

 
(6) Die Bereitschaft, das Projekt und die entsprechenden Ergebnisse im Rahmen von 

Veranstaltungen der Alpinen Forschungsstelle der Öffentlichkeit vorzustellen, wird 
vorausgesetzt. 

 
PROJEKTE müssen durch den zuständigen Drittmitteldatenbankbeauftragten in die 
Drittmitteldatenbank eingetragen sein und die kompletten Antragsunterlagen (Antragsformular inkl. 
aller Beilagen) sind in elektronischer Form in die Datenbank zu laden. 
 

 

Univ.-Prof. Dr. Brigitta Erschbamer 

(Wissenschaftliche Leitung Alpine Forschungsstelle Obergurgl) 

435. Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Universitätspersonals 

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck gelangen nachstehende Stellen des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals zur Besetzung: 
 

Bitte beachten Sie, dass mit allen neuen MitarbeiterInnen ein Probemonat vereinbart wird. Bei ausgeschriebenen 
Ersatzkraftstellen wird immer ein Vertragsverhältnis auf die Dauer der Abwesenheit der bisherigen StelleninhaberIn, 
längstens aber auf die im Ausschreibungstext angegebene Dauer in Aussicht gestellt. 
 

 
Chiffre: REWI-7219 
Studentische/r Mitarbeiter/in in Forschung und Verwaltung (10 Stunden/Woche), Institut für 
Europarecht und Völkerrecht ab 01.10.2012 bis längstens 30.09.2013. Hauptaufgaben: 
Übernahme von Organisations- und Verwaltungsaufgaben; Mitarbeit an wissenschaftlichen 
Projekten; Recherchetätigkeiten; Betreuung von Studierenden. Erforderliche Qualifikation: 
Laufendes Diplomstudium der Rechtswissenschaften bzw. Diplomstudium Wirtschaftsrecht mit 
fundierten Kenntnissen und besonderem Interesse im "Europarecht" sowie guten Kenntnissen 
im "Völkerrecht", gute EDV-Kenntnisse; Teamfähigkeit, Motivation, Einsatzbereitschaft. 
Chiffre: REWI-7209 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (20 Stunden/Woche), Institut für Öffentliches Recht, 
Staats- und Verwaltungslehre ehest möglich bis 31.08.2013. Hauptaufgaben: Mitwirkung an 
wissenschaftlicher Forschung; Mitwirkung an der Lehre. Erforderliche Qualifikation: 
abgeschlossenes Diplomstudium der Rechtswissenschaften; hervorragende Kenntnis des 
österreichischen öffentlichen Rechts sowie der Allgemeinen Staatslehre mit 
überdurchschnittlichem Prüfungserfolg darin; ausgezeichnete Sprachkenntnisse. Erwünscht: 
Interesse und Fähigkeiten für die Verfassungsvergleichung; Erfahrungen im wissenschaftlichen 
Arbeiten; Freude am theoretischen Arbeiten; Präzision; systematisches Denken; Fleiß; 
Teamfähigkeit. 
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Chiffre: BWL-7222 
UniversitätsassistentIn - Postdoc (40 Stunden/Woche), Institut für Organisation und Lernen ab 
01.10.2012 bis 30.09.2018. Hauptaufgaben: Selbständige Forschung sowie Mitwirkung an 
Forschungsprojekten im Bereich Personal, insb. Personalstrategien und Personalpolitik; 
Beteiligung am Aufbau der Forschungsgruppe 'Globalisierung und Rationalisierung der 
Personalarbeit'; Selbständige, qualitativ hochwertige, forschungsgeleitete Lehre; Betreuung 
von Studierenden und Mitwirkung bei der Betreuung von Abschlussarbeiten; Mitarbeit an 
Organisations- und Verwaltungsaufgaben. Erforderliche Qualifikation: abgeschlossenes 
Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften; fundierte Kenntnisse im Bereich 
Personalforschung, insb. aus neoinstitutionalistischer Perspektive; Publikationen in 
internationalen Zeitschriften und Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln sind erwünscht; 
Fähigkeit zur Kooperation auf lokaler und internationaler Ebene; kreative Problemlösefähigkeit, 
Teamfähigkeit; fundierte Methodenkenntnisse, insb. in der vergleichenden Forschung; 
ausgezeichnete Englischkenntnisse; universitäre Lehrerfahrung. 
Chiffre: BWL-7216 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (20 Stunden/Woche, Ersatzkraft), Institut für 
Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung ehest möglich auf die Dauer der 
Abwesenheit der Stelleninhaberin, längstens jedoch bis 23.07.2014. Hauptaufgaben: 
Selbständige Forschung; Mitwirkung in Forschungsarbeiten des Bereichs Wirtschaftsprüfung; 
Betreuung der Studierenden; Abhaltung/Mitwirkung von/bei Lehrveranstaltungen; 
Selbstverwaltung. Erforderliche Qualifikation: Abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium 
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften; Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Handels- 
und Gesellschaftsrecht, Englisch, Methoden der empirischen Forschung; Lehr-Lern-
Kompetenz, Verantwortung für die gemeinsame Arbeit, hohe Kommunikationskompetenz 
Chiffre: PHIL-HIST-7224 
Studentische/r Mitarbeiter/in in Forschung und Verwaltung (8 Stunden/Woche), Institut für 
Zeitgeschichte ab 01.10.2012 bis längstens 30.06.2013. Hauptaufgaben: Unterstützung in 
Redaktion, Lektorat und Verwaltung der online-Zeitschrift historia.scribere. Erforderliche 
Qualifikation: laufendes Studium der Geschichte (Diplom oder BA/MA); Teamfähigkeit, 
Engagement, selbständiges Arbeiten. 
Chiffre: PHIL-KULT-7236 
Studentische/r MitarbeiterIn in Forschung und Verwaltung (7,5 Stunden/Woche), Institut für 
Anglistik ab 01.10.2012 bis längstens 30.09.2013 . Hauptaufgaben: Mitwirkung bei 
Forschungs- und Verwaltungstätigkeiten. Erforderliche Qualifikation: Sehr gute 
Englischkenntnisse und Kenntnis der englischsprachigen Literatur, sehr gute PC-Kenntnisse, 
Organisationsfähigkeit; Studierende/r an der Universität Innsbruck; laufendes Studium der 
Anglistik und Amerikanistik (Diplom), Englisch Lehramt, BA oder MA Anglistik und 
Amerikanistik; Selbständigkeit, Initiative, Zuverlässigkeit. 
Chiffre: CHEM-PHARM-7220 
UniversitätsassistentIn - Postdoc (40 Stunden/Woche), Institut für Biochemie ab 01.10.2012 auf 
4 Jahre. Hauptaufgaben: Beteiligung an der biochemischen Forschung; Beteiligung an der 
biochemischen Lehre; Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Erforderliche Qualifikation: 
abgeschlossenes naturwissenschaftliches Doktoratsstudium (Chemie, Biologie, Pharmazie); 
Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit. 
Chiffre: CHEM-PHARM-7130 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (25 Stunden/Woche), Institut für Organische 
Chemie ab 16.10.2012 auf 3 Jahre. Hauptaufgaben: Betreuung der Studierenden, speziell 
Praktikumsbetreuung; Mitwirkung in der Lehre für Studierende der Pharmazie und Chemie 
(Übungen, Vorlesungen, Seminare); Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben; 
Durchführung von wiss. Forschungsarbeiten im Rahmen der Dissertation. Erforderliche 
Qualifikation: abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium, Fachrichtung Chemie/Chemie 
Lehramt; Kompetenz im Umgang mit Studierenden; Teamfähigkeit in der Lehre und Forschung; 
kreative Problemlösungsfähigkeit. Es handelt sich um eine Wiederholung der Ausschreibung. 
Chiffre: CHEM-PHARM-7221 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (20 Stunden/Woche), Institut für Pharmazie, Abt. 
Pharmazeutische Chemie ab sofort auf 4 Jahre. Hauptaufgaben: Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen; Betreuung der Studierenden; Mitwirkung an Organisations- und 
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Verwaltungsaufgaben; Selbständige Forschung. Erforderliche Qualifikation: einschlägiges 
abgeschlossenes Diplom-, Masterstudium oder vergleichbarer Abschluss; fundierte Kenntnisse 
im Bereich der Rezeptorpharmakologie, insbesondere in der in vitro Testung von PPAR-y-
Agonisten; gute didaktische Fähigkeiten; Führungskompetenz im Umgang mit Studierenden, 
DiplomandInnen; Teamfähigkeit; kreative Problemlösungsfähigkeit. 
Chiffre: CHEM-PHARM-7223 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (20 Stunden/Woche), Institut für Pharmazie, Abt. 
Pharmazeutische Chemie ab sofort auf 4 Jahre. Hauptaufgaben: Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen; Betreuung der Studierenden; Mitwirkung an Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben; Selbständige Forschung. Erforderliche Qualifikation: einschlägiges 
abgeschlossenes Diplom-, Masterstudium oder vergleichbarer Abschluss; fundierte Kenntnisse 
im Bereich der Medizinischen Chemie; gute didaktische Fähigkeiten; Führungskompetenz im 
Umgang mit Studierenden, DiplomandInnen; Teamfähigkeit; kreative Problemlösungsfähigkeit. 
Chiffre: MIP-7242 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (20 Stunden/Woche), Forschungsinstitut STI ab 
01.10.2012 bis 30.09.2016. Hauptaufgaben: Konzeption, Vorbereitung und Implementierung 
von Kursen (Vorlesungen, Übungen, Seminaren); Implementierung von Forschungsprojekten 
mit Schwerpunkt Semantic Web; Führung von Studierenden und PraktikantInnen; Lehre. 
Erforderliche Qualifikation: Universitätsabschluss in Informatik, Forschungsinteressen in Logic, 
Ontology Languages, Semantic Web Services, Semantics in Business Information Systems 
oder ähnlichen Gebieten, die das Semantic Web betreffen. Die Bereitschaft formelle Forschung 
mit anwendungsorientierter Forschungsarbeit in nationalen und EU-Projekten zu verbinden; 
Die Bereitschaft in einem sehr internationalen Team zu arbeiten. 
Chiffre: MIP-7243 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (20 Stunden/Woche), Forschungsinstitut STI ab 
01.10.2012 bis 30.09.2016. Hauptaufgaben: Unterstützung des Lehrbetriebs; Implementierung 
von Forschungsprojekten mit Schwerpunkt Semantic Web; Führung von Studierenden und 
PraktikantInnen; Lehre. Erforderliche Qualifikation: Universitätsabschluss in Informatik; 
Forschungsinteressen in Logic, Ontology Languages, Semantic Web Services, Semantics in 
Bussines Information Systems oder ähnlichen Gebieten, die das Semantic Web bestreffen; Die 
Bereitschaft formelle Forschung mit anwendungsorientierter Forschungsarbeit in nationalen 
und EU Projekten zu verbinden; Die Bereitschaft in einem internationalen Team zu arbeiten. 
Chiffre: MIP-7226 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (30 Stunden/Woche, Ersatzkraft), Institut für 
Experimentalphysik ehest möglich auf die Dauer der Abwesenheit der Stelleninhaberin, 
längstens jedoch bis 31.07.2016. Hauptaufgaben: Verantwortliche Mitarbeit in der Lehre; 
Selbständige wissenschaftliche Forschung (Projektforschung); Mitarbeit bei der Durchführung 
der dem Institut gesetzlich übertragenen Aufgaben in der wissenschaftlichen Forschung; 
Verwaltung und Tätigkeit im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung. Erforderliche 
Qualifikation: Abgeschlossenes Diplom-, Magister- oder Masterstudium in Physik; gute 
Englischkenntnisse; Kenntnisse in der Konstruktion und Aufbau von Quantenoptik-
Experimenten; Erfahrung mit Faseroptik und optischen Resonatoren; Teamfähigkeit; kreative 
Problemlösungsfähigkeit. 
Chiffre: MIP-7228 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (30 Stunden/Woche, Ersatzkraft), Institut für 
Experimentalphysik ehest möglich auf die Dauer der Abwesenheit der Stelleninhaberin, 
längstens jedoch bis 31.07.2016. Hauptaufgaben: Verantwortliche Mitarbeit in der Lehre; 
Selbständige wissenschaftliche Forschung (Projektforschung); Mitarbeit bei der Durchführung 
der dem Institut gesetzlich übertragenen Aufgaben in der wissenschaftlichen Forschung; 
Verwaltung und Tätigkeit im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung. Erforderliche 
Qualifikation: Abgeschlossenes Diplom-, Magister- oder Masterstudium in Physik; gute 
Englischkenntnisse; Kenntnisse in der Physik der Atom- Licht Wechselwirkung in optischen 
Resonatoren; Erfahrung mit gefangenen Ionen und Laserkühlung; Teamfähigkeit; kreative 
Problemlösungsfähigkeit. 
Chiffre: MIP-7218 
UniversitätsassistentIn - Postdoc (20 Stunden/Woche), Institut für Theoretische Physik ab 
01.10.2012 auf 4 Jahre. Hauptaufgaben: Forschung auf dem Gebiet der Quanteninformation 
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einschließlich Querverbindungen zur Informatik und Biophysik; Lehre im Gebiet der 
Theoretischen Physik; Mitwirkung bei Verwaltungstätigkeiten in Forschung und Lehre. 
Erforderliche Qualifikation: Abgeschlossenes Doktoratsstudium in Theoretischer Physik 
und/oder verwandten Fächern. Durch Veröffentlichungen nachgewiesene Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Theoretischen Physik und Computational Physics. 
Chiffre: PSY-SPORT-7238 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (20 Stunden/Woche, Ersatzkraft), Institut für 
Sportwissenschaft ehest möglich auf die Dauer der Abwesenheit der Stelleninhaberin, 
längstens jedoch bis 07.11.2014. Hauptaufgaben: Mitarbeit an sportpsychologischer 
Forschung; Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben; Mitarbeit bei und 
Abhaltung von Lehrveranstaltungen; Betreuung der Studierenden. Erforderliche Qualifikation: 
einschlägig abgeschlossenes Diplom-/Masterstudium; fundierte Kenntnisse im Bereich Sport- 
und Gesundheitspsychologie; Erfahrung in der Lehre-Mitarbeit; sehr gute Englischkenntnisse; 
sehr gute Statistikkenntnisse; Teamfähigkeit in der Zusammenarbeit mit Projektgruppen; 
kreative Problemlösungsfähigkeit. 
Chiffre: BAU-7234 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (25 Stunden/Woche), Institut für Infrastruktur, AB 
Wasserbau ab 01.11.2012 auf 4 Jahre. Hauptaufgaben: Bearbeitung von Forschungsprojekten; 
Mitwirkung in der Lehre; Mitwirkung in der Verwaltung. Erforderliche Qualifikation: 
Abgeschlossenes Universitätsstudium (Bauingenieurwesen); belastbares Wissen und hohes 
Interesse an Fragestellungen des konstruktiven Wasserbaus (u.a. Staudämme und 
Staumauern); nach Möglichkeit Kenntnisse in der numerischen Modellierung (Strukturmechanik 
oder Transportprozesse); Teamfähigkeit; freundlicher und geduldiger Umgang mit 
Studierenden; Bereitschaft und Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten (ggfs. auch im 
Rahmen von Auslandsaktivitäten). 
Chiffre: BAU-7235 
UniversitätsassistentIn - Dissertationsstelle (25 Stunden/Woche), Institut für Infrastruktur, AB 
Wasserbau ehest möglich auf 4 Jahre. Hauptaufgaben: Bearbeitung von Forschungsprojekten; 
Mitwirkung in der Lehre; Mitwirkung in der Verwaltung. Erforderliche Qualifikation: 
Abgeschlossenes Universitätsstudium (Bauingenieurwesen, u.U. Umweltingenieurwesen, 
Kulturtechnik oder auch vergleichbare Studiengänge); belastbares Wissen und hohes Interesse 
an Fragestellungen der Hydraulik, des Feststofftransportes und der Gewässerökologie; 
Grundwissen im Bereich der Wasserkraftanlagen; nach Möglichkeit Kenntnisse in der 
physikalischen und/oder numerischen Modellierung (Hydraulik, Transportprozesse); 
Teamfähigkeit; freundlicher und geduldiger Umgang mit Studierenden; Bereitschaft und Freude 
am eigenverantwortlichen Arbeiten. 
 
 
 
Schriftliche Bewerbungen sind bis 26.09.2012 unter Angabe der Chiffre am Briefumschlag bei der 
Posteinlaufstelle der Zentralen Dienste der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Innrain 52, A-
6020 Innsbruck, einzubringen. Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf 
Abgeltung aufgelaufener Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens 
entstanden sind. 
 

Die Leopold Franzens Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere 
in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei 
Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen". 
 

Der Vizerektor für Personal 

Ass. -Prof. Mag. Dr. Wolfgang Meixner
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436. Ausschreibung von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck gelangen nachstehende Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals zur Besetzung: 
 

Bitte beachten Sie, dass mit allen neuen MitarbeiterInnen ein Probemonat vereinbart wird. Bei 
ausgeschriebenen Ersatzkraftstellen wird immer ein Vertragsverhältnis auf die Dauer der 
Abwesenheit der bisherigen StelleninhaberIn, längstens aber auf die im Ausschreibungstext 
angegebene Dauer in Aussicht gestellt. 
 
Chiffre: BIWI-7183 
SekretärIn VwGr IIb (40 Stunden/Woche), Institut für Erziehungswissenschaft ehest möglich. 
Hauptaufgaben: Kommunikations- und Organisationsmanagement der Professur 
Erziehungswissenschaft der Generationen; Korrespondenz und Manuskriptvorbereitung; 
Verwaltung der Forschungsangelegenheiten; Betreuung von Studierenden und 
GastwissenschafterInnen; Allgemeine Institutsbelange. Erforderliche Qualifikation: 
Bürokaufmännische Ausbildung, Buchhaltungskenntnisse; gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, 
Adobe, Outlook, Desktop-Publishing, SAP, vis-online); gute Englischkenntnisse; Fähigkeit zu 
selbständigem Handeln und Eigeninitiative, starke Belastbarkeit, Teamfähigkeit, 
kommunikativ-sprachliche Versiertheit, Zuverlässigkeit. 
Chiffre: PERS.Abt.-7256 
SachbearbeiterIn VwGr. IIIa, Referat fakultärer Bereich sowie gesamtuniversitäre 
Personalkostenplanung & -controlling (40 Stunden/Woche), Budget und Controlling ehest 
möglich. Hauptaufgaben: Umfassende Betreuung der 16 Fakultäten in sämtlichen 
Budgetangelegenheiten; Erstellung von Datensammlungen und Auswertungen; Mitarbeit im 
Bereich Personalkosten- und Gendercontrolling; Second Level Support; Selbständige 
Vorbereitung von Schriftverkehr. Erforderliche Qualifikation: Der/die ArbeitsplatzinhaberIn 
benötigt eine fundierte kaufmännische Vorbildung (vor allem in den Bereichen 
Rechnungswesen sowie Betriebswirtschaftslehre) und Maturaniveau sowie gute Kenntnisse 
der universitären Strukturen. Die Erstellung von Auswertungen sowie die Recherchearbeiten 
erfordern sehr gute Kenntnisse im EDV-Bereich, insbesondere in EXCEL und den 
entsprechenden Anwendungen von SAP.; Die Unterstützung der AnsprechpartnerInnen im 
fakultären Bereich erfordert ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Stressstabilität, 
Selbstständigkeit, Lösungsorientierung und Geschick. Die Zusammenarbeit innerhalb sowie 
außerhalb der Abteilung erfordert Teamorientierung und Kooperationsfähigkeit 
Chiffre: PERS.Abt.-7257 
BetreuerIn für flexible Kinderbetreuung, VwGr IIIa, 8 Stunden (8 Stunden/Woche), Büro für 
Gleichstellung und Gender Studies ab 01.10.2012 bis 30.09.2013. Hauptaufgaben: 
Betreuung von Kindern in der flexiblen Kinderbetreuung bzw. Ferienbetreuung. Erforderliche 
Qualifikation: Mindestalter 18 Jahre, nachweisliche Erfahrung bei der Arbeit mit Kindern 
und/oder pädagogische Ausbildung, Kreativität, selbständiges Arbeiten sowie Bereitschaft für 
flexible Arbeitszeiten. Erfahrung in universitärer Kinderbetreuung von Vorteil; 
Kommunikationskompetenz, Loyalität, Teamfähigkeit. 
Chiffre: PERS.Abt.-7239 
SekretärIn VwGr IIb (20 Stunden/Woche), Büro VizerektorIn für Lehre und Studierende ab 
01.10.2012. Hauptaufgaben: Allgemeine Sekretariatsagenden und Verwaltungstätigkeiten; 
Administrative Aufgaben zur selbstständigen Erledigung. Erforderliche Qualifikation: 
erfolgreich abgeschlossene Handelsschule, erfolgreich abgeschlossene Lehre 
Bürokaufmann/frau oder Verwaltungsassistent/in oder vergleichbare Ausbildung, sehr gute 
EDV-Kenntnisse (MS-Office), ausgezeichnete Rechtschreibkenntnisse; Organisationstalent, 
Flexibilität und Belastbarkeit, Kooperations- und Teamfähigkeit, Engagement und 
Bereitschaft zur Weiterbildung, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, 
Verlässlichkeit, Freude am Umgang mit Menschen. 
Chiffre: PERS.Abt.-7232 
KoordinatorIn FSP/FZ und LZ, VwGr IIIa, 40 Stunden/Woche (alternativ Voll- oder Teilzeit 20 
Stunden/Woche) (-), Frankreich-Schwerpunkt ab 01.10.2012. Hauptaufgaben: Durchführung 
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des Förderwesens des Schwerpunkts; Durchführung und Mitgestaltung des 
Veranstaltungswesens des Schwerpunkts (Gastvorträge, Tagungen etc.), inklusive 
verlegerischer Tätigkeiten; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Koordination mit inner- und 
außeruniversitären Partnern; finanzielle Gebarung; Berichtswesen (Jahresbericht). 
Erforderliche Qualifikation: Abgeschlossene Matura; sehr gute Französischkenntnisse; sehr 
gute Deutschkenntnisse; Kenntnis der französischen Kultur und Gesellschaft; Erfahrung 
(oder Bereitschaft zur Einarbeitung) in Veranstaltungsorganisation und Event-Management 
sowie in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Bereitschaft zu interdisziplinärem Arbeiten, d.h. 
Beschäftigung mit den verschiedensten Fachbereichen; Erwünscht: SAP-Kenntnisse; 
Kenntnisse in der Verwendung von Datenbanken; Kenntnis der universitären Strukturen und 
Abläufe; Erfahrung in finanzieller Gebarung einer Organisationseinheit; Talent im (zweck-
adäquaten) sprachlichen Formulieren; Kreativität, Engagement, Organisationstalent, 
Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Aufgeschlossenheit für Neues 
Chiffre: PERS.Abt.-7248 
KoordinatorIn FPs/FZen und LZen, VwGr IIIa (20 Stunden/Woche), ZIAS - Zentrum für 
Interamerikanische Studien ab sofort. Hauptaufgaben: Allgemeine 
Veranstaltungsorganisation; Verwaltung des Budgets für ZIAS; Erledigung der Allgemeinen 
Büroarbeit. Erforderliche Qualifikation: Organisationstalent; selbständiges, strukturiertes 
Arbeiten; Erfahrung in IT-unterstützten Verwaltungsabläufen; gute Englischkenntnisse; wenn 
möglich, Französisch- und Spanischkenntnisse; Kommunikation und Teamfähigkeit; 
Belastbarkeit; hohes Maß an Selbständigkeit und Loyalität. 
 
 
 
Schriftliche Bewerbungen sind bis 26.09.2012 unter Angabe der Chiffre am Briefumschlag bei der 
Posteinlaufstelle der Zentralen Dienste der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Innrain 52, A-
6020 Innsbruck, einzubringen. Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf 
Abgeltung aufgelaufener Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens 
entstanden sind. 
Die Leopold Franzens Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere 
in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei 
Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen". 
 

Der Vizerektor für Personal 

Ass. -Prof. Mag. Dr. Wolfgang Meixner

 


